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Wird alles besser ohne Prüfung?
Wer glaubt, mit der Abschaffung von Leistungskontrollen falle der Stress für die Jugendlichen und ihre Eltern weg, täuscht sich gewaltig

MARIA A. CATTANEO
UND STEFAN C. WOLTER*

Während Wochen ist in dem durch die
Covid-19-Krise bedingten Lockdown
der Schulen darüber gestritten worden,
ob ein Maturitätszeugnis ohne Prü-
fung überhaupt ein Maturitätszeugnis
sei. Politiker, Hochschulrektoren, Wis-
senschafter befürchteten, dass die Aus-
sagekraft eines solchen Zeugnisses ein-
geschränkt sei, beklagten den föderalen
Flickenteppich bei dieser Frage und äus-
serten sich mehrheitlich ablehnend zur
Möglichkeit, dass man ein Diplom ohne
vorgängige Prüfung erhalte.

Interessanterweise und in völligem
Kontrast zu diesen teilweise hitzig ge-
führten Debatten steht der Umstand,
dass die Mehrheit der in diesen Wochen
neu ins Gymnasium eintretenden Schü-
ler für diesen Zugang keine Prüfung ab-
legen mussten und dass dort, wo der Zu-
gang überhaupt zur Debatte steht, in der
Öffentlichkeit mehrheitlich jene Stim-
men zu hören sind, die die noch existie-
renden Prüfungen lieber heute als mor-
gen abschaffen möchten.

Jeder Kanton macht es anders

Der zurzeit bei der Frage der Maturi-
tätsprüfung beklagte föderale Flicken-
teppich besteht seit langem und in viel
grösserem Umfang bei den Selektions-
mechanismen für die Gymnasien. Grob
eingeteilt gibt es in der Schweiz drei ver-
schiedene Verfahren: Eine Minderheit
der Kantone verwendet neben Empfeh-
lungen und Vornoten noch Ergebnisse

aus einer externen Prüfung. Die Mehr-
heit der Kantone verzichtet hingegen
auf solche externen Prüfungen und setzt
nur auf die Information aus den schu-
lischen Noten und den Empfehlungen
der Lehrpersonen. Eine dritte Katego-
rie von Kantonen schliesslich nutzt zwar
zum Teil ebenfalls Noten und Empfeh-
lungen als Selektionskriterien, wendet
diese aber so lasch an, dass man von
keiner wirklichen Selektionshürde aus-
gehen muss.

Vergleicht man die Kantone mit Prü-
fungen als Selektionselement mit dieser
letzten Kategorie von Kantonen, ste-
chen zwei Dinge ins Auge, die man bei
einer Diskussion über die Sinnhaftigkeit
von Prüfungen berücksichtigen muss.

Erstens bedeutet der praktisch selek-
tionsfreie Übergang in die Gymnasien
nicht automatisch, dass in diesen Kan-
tonen all diese Jugendlichen auch ein
Maturitätszeugnis erhalten. Das Fehlen
der Selektion beim Eintritt in die Gym-
nasien wird zumindest teilweise durch
eine rigorosere Selektion während des
Gymnasiums kompensiert.

Wie hoch die Risiken eines einfachen
Zugangs zum Gymnasium sind, zeigen
exemplarisch Berechnungen für die
Kantone Genf und Tessin. Jugendliche,
die aufgrund ihrer schulischen Qualifi-
kationen eigentlich nicht ans Gymna-
sium gehen sollten, es aber trotzdem
tun, weisen noch gerade eine Chance
von fünfzig Prozent auf, überhaupt das
erste Jahr des Gymnasiums erfolgreich
zu bestehen.

Zweitens schaffen es diese Kantone
trotz der späteren Selektion nicht, alle

der nicht studienbefähigten Gymnasias-
ten von der Maturität auszuschliessen,
was dazu führt, dass Gymnasiasten aus
diesen Kantonen später ein signifikant
höheres Risiko aufweisen, ihr einmal
in Angriff genommenes Universitäts-
studium abbrechen zu müssen. Mit ande-
ren Worten: Wer glaubt, nach einer Ab-
schaffung der Prüfungen sei der Stress
für die Jugendlichen und ihre Eltern weg,
täuscht sich gewaltig. Der Stress dauert
dann einfach über Jahre an.

Wenn möglich ans Gymi

Wenn für Jugendliche die Kehrseite der
Medaille eines prüfungsfreien Zugangs
ans Gymnasium ein höheres Risiko des
Misserfolgs und Scheiterns im Gymna-
sium und im Studium ist, dann stellt sich
die Frage, ob diese Risiken genügend ab-
schreckend wirken, um Eltern davon ab-
zuhalten, ihren Kindern bei schlechten
oder mittelmässigen schulischen Leis-
tungen von einem Besuch des Gymna-
siums abzuraten.

Ohne Risiken, das zeigt nun erst-
mals ein Befragungsexperiment, wür-
den sich drei von fünf Eltern bei einer
Wahl zwischen Gymnasium und Berufs-
lehre für Ersteres entscheiden. Der Um-
stand also, dass das Berufsbildungsland
Schweiz bei der gymnasialen Maturität
eine Quote von etwas über zwanzig Pro-
zent aufweist, ist weniger dem Umstand
zu verdanken, dass die Eltern von der
Lehre angetan sind, sondern mehr, dass
die Zugänge zu den Gymnasien in den
Kantonen mehr oder wenig strikt regu-
liert sind.

Dieser Interpretation entspricht auch
die Beobachtung, dass beispielsweise im
Kanton Genf mit einem sehr liberalen
Zugang zum Gymnasium fast sechzig
Prozent einer Kohorte es zuerst einmal
im Gymnasium versuchen. Wenig über-
raschend ist der weitere Befund, dass
die Präferenzen für das Gymnasium in
der lateinischen Schweiz oder in Kanto-
nen mit hohen Maturitätsquoten deut-
lich höher sind.

Da ein grosser Zulauf zu den Gym-
nasien wie erwähnt mit Risiken verbun-
den ist, wollten wir von den Befragten
wissen, wie sie bei ihren Präferenzen
reagieren würden, wenn man die Risi-
ken offenlegte. Dafür bekamen zufäl-
lig ausgewählte Befragte die Informa-
tion, dass ein Kind mit den Kompeten-
zen ihres hypothetischen Kindes mit
einem Ausfallrisiko von zwanzig Pro-
zent beim Gymnasium rechnen müsste,
und für eine weitere Gruppe der Befrag-
ten wurde dieses Risiko gar auf fünfzig
Prozent angehoben.

Viele nehmen Abbruch in Kauf

Während Erwachsene aus der Deutsch-
schweiz auf die Veränderung der Aus-
gangssituation im erwarteten Sinne
reagieren, nämlich, dass bei einem
sehr hohen Abbruchrisiko dann nur
noch eine Minderheit von vierzig Pro-
zent ihren Kindern das Gymnasium
ans Herz legen würden, reagieren die
Befragten aus der Westschweiz auf
diese Information überhaupt nicht.
Eine unverändert deutliche Mehrheit
der hypothetischen Eltern würde auch

im Falle eines so hohen Misserfolgsrisi-
kos am Gymnasium als dem präferier-
ten Weg festhalten.

Der Jahr für Jahr beobachtete Run
auf die Gymnasien in gewissen Schwei-
zer Kantonen mit den entsprechenden
Folgen von Ausbildungsabbrüchen und
Repetitionen kann also nicht damit er-
klärt werden, dass den Eltern die Risi-
ken dieser Entscheidungen nicht be-
wusst wären. Im Gegenteil, die Präfe-
renzen für die Gymnasien und die Ab-
lehnung der Berufsbildung sind derart
stark ausgeprägt, dass sie dieses Risiko
billigend in Kauf nehmen.

Bei den nun teilweise ausgefallenen
Maturitätsprüfungen ist völlig unklar,
ob diese für die Betroffenen je Konse-
quenzen haben werden. Bei einer kom-
pletten Abschaffung der Prüfungen für
die Gymnasien kann man hingegen zwei
Folgen relativ gut abschätzen, wie unser
Befragungsexperiment zeigt: Erstens
käme es zu einem noch grösseren An-
sturm auf die Gymnasien, da das mit der
Ausweitung des Zugangs einhergehende
höhere Risiko eines Abbruches zu we-
nig Eltern von einem Versuch abhalten
würde, und zweitens wäre der Chancen-
gerechtigkeit ein Bärendienst erwiesen,
weil vor allem Kinder von Akademikern
sich diesen leichteren Zugang zunutze
machen würden.

* Maria A. Cattaneo ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin der Schweizerischen Koordina-
tionsstelle für Bildungsforschung (SKBF). Ste-
fan C. Wolter ist Direktor der SKBF und Pro-
fessor für Bildungsökonomie an der Universi-
tät Bern.
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Konzerninitiative
Eidgenössische Abstimmung
vom 29. November 2020

Ist die Konzerninitiative nur für das Gewissen gut?
Die Gegner der Volksinitiative zur Firmenverantwortung starten ihre Abstimmungskampagne

HANSUELI SCHÖCHLI

Die Stimmbürger bekommen keine
Verschnaufpause. Kaum ist der Ab-
stimmungssonntag vom 27. Septem-
ber Geschichte, beginnt schon die of-
fizielle Kampagne für den nächsten
Urnengang vom 29. November. Da-
bei steht die von Nichtregierungsorga-
nisationen lancierte Volksinitiative zur
Unternehmensverantwortung (ver-
kürzt: Konzerninitiative) im Zentrum.
Die Initianten starten diese Schluss-
phase vor dem Urnengang mit einem
grossen Vorsprung – dank einer jahre-
langen professionellen Kampagne und
dank ihrer Deutungshoheit in den
Populärmedien.

Die Gegner haben also viel Arbeit
vor sich. Mit einemAufmarsch der Par-
teiprominenz versuchten die bürger-
lichen Parteien am Mittwoch vor den

Medien in Bern daran zu erinnern,
dass das oft suggerierte Bild der «guten
Initianten» gegen die «böseWirtschaft»
nicht viel mit der Realität zu tun haben
muss. Mit Marco Chiesa (SVP), Petra
Gössi (FDP) und Gerhard Pfister
(CVP) liefen die Präsidenten der drei
grössten bürgerlichen Parteien auf.

Kritik einer Afrika-Kennerin

Die einzige Nicht-Präsidentin am Red-
nertisch war aber vielleicht die wich-
tigste Referentin: die Waadtländer
Nationalrätin Isabelle Chevalley von
den Grünliberalen. Sie ist Afrika-Ken-
nerin, oft im Kontinent als Beraterin
für Hilfsprojekte unterwegs, und ihr
kann keiner vorwerfen, sie engagierte
sich nicht für arme Länder und für die
Umwelt. Sie verdient sich ihren Lebens-
unterhalt nach eigenen Angaben nur
mit ihrem Nationalratsmandat, wäh-
rend sie für ihre Tätigkeiten in Afrika
netto Geld aus der eigenen Tasche be-
zahle. Kurz: Sie hat potenziell Glaub-
würdigkeit und passt besonders schlecht
insWeltbild «gute Initianten gegen böse
Gegner». Die Volksinitiative sei trü-

gerisch, sagt Chevalley: Der Vorstoss
schade dort, wo er helfen wolle. Das
deklarierte Ziel der Initiative, die Ein-
haltung von Umwelt- und Menschen-
rechtsstandards durch Schweizer Unter-
nehmen weltweit, ist von den Gegnern
nicht bestritten. Umstritten sind da-
gegen die konkreten Mittel der Initia-
tive; dazu zählen etwa die direkte Haf-
tung von Schweizer Mutterfirmen für
Verfehlungen ausländischer Töchter
und abhängiger Lieferanten; die An-
wendung von Schweizer Recht für aus-
ländischeVorgänge; und der Grundsatz,
dass bei Schäden die Sorgfaltspflichten
bis zum Beweis des Gegenteils als ver-
letzt gelten.

Auch Klein- und Mittelbetriebe
(KMU) sind im Prinzip direkt betroffen,
obwohl die Initianten nun im Unter-
schied zum Anfang das Gegenteil sa-

gen; die Initiative sieht bei den Sorg-
faltspflichten allerdings Erleichterun-
gen für KMUmit geringen Risiken vor,
während bei der Haftungsregel keine
KMU-Erleichterung erwähnt ist.

«Kontraproduktiv»

Bei einem Ja zur Initiative würden
laut Chevalley einige Unternehmen
das Risiko einer Rufschädigung nicht
eingehen und sich aus Ländern zu-
rückziehen, die von Nichtregierungs-
organisationen systematisch unter Be-
schuss genommen würden. Als Bei-
spiele nennt sie Burkina Faso und Côte
d’Ivoire. Die Initiative «werde diese
Länder noch weiter verarmen lassen
und sich kontraproduktiv auf die Men-
schen auswirken, denen wir zu helfen
glauben».

Schweizer Unternehmen leisten laut
Chevalley vor Ort Hilfe, etwa durch den
Bau von Schulen und die Beschaffung
von Schulausrüstungen und Geburts-
urkunden. Aber nicht alle Probleme
liessen sich rasch lösen. Die Initiative
ist laut Chevalley nicht umsetzbar: «Wie
sollen unsere KMU sicherstellen, dass
alle Unternehmen in der Lieferkette
die Menschenrechte respektieren?»
Das Fazit der grünliberalen National-
rätin: «Diese Initiative soll nur unser
Gewissen beruhigen, löst aber keine
Probleme, sondern schafft neue.»

Die Instrumente der vorliegen-
den Initiative seien radikal, nicht ziel-
führend, und hätten ein Schadens-
potenzial für Schweizer Unternehmen,
betonte FDP-Präsidentin Petra Gössi.
Die verlangten Sorgfaltspflichten von
Unternehmen für die gesamte Liefer-

kette sei vor allem für kleinere Firmen
kaum umsetzbar. Die grösseren Firmen
in der Schweiz würden die Kontrollauf-
lagen an alle Zulieferer im In- undAus-
land weitergeben.

SVP-Präsident Marco Chiesa wer-
tete die Initiative als «weltweit ein-
malig strenge Regulierung», die Schwei-
zer Unternehmen benachteilige. Chiesa
kritisierte auch die «Anmassung», dass
Schweizer Richter nach Schweizer
Recht Vorfälle im Ausland beurteilen
müssten. Der Vorstoss mache zudem
hiesige Unternehmen für Handlungen
ausländischer Firmen im Ausland haft-
bar;Nichtregierungsorganisationen und
US-Anwälte warten laut Chiesa auf ent-
sprechende Klagegelegenheiten.

Ähnlich äusserte sich auch CVP-Prä-
sident Gerhard Pfister. Dass nicht die
Kläger die Schuld der Beklagten bewei-
sen müssen, sondern die Beklagten ihre
Unschuld, würde laut Pfister «zu einer
Lawine von Klagen führen».

Unterstützung in der Mitte

Doch Pfister hat ein Problem. In sei-
ner Partei gibt es erheblichen Sukkurs
für die Volksinitiative, und auch kirch-
liche Kreise unterstützen den Vorstoss.
An der Delegiertenversammlung der
CVP stimmte etwa ein Drittel für die
Initiative, und die Jungpartei beschloss
die Ja-Parole. Auch in anderen Mitte-
parteien stösst die Vorlage zumindest
teilweise auf Sympathien. Die BDP hat
die Ja-Parole beschlossen, und auch bei
den Grünliberalen gibt es erhebliche
Unterstützung.

Der Auftritt des Hauptkomitees
der Befürworter steht noch bevor.Am
Mittwoch erinnerte ein Pro-Komitee
mit Vertretern von Mitteparteien vor
den Medien in Bern daran, dass die In-
itiative nicht nur von der Linken ge-
tragen ist. Die zentrale Botschaft ver-
kündete BDP-Präsident Martin Lan-
dolt: «Dass man für das eigene Ge-
schäft Verantwortung übernimmt und
auch dafür geradesteht, wenn etwas
falsch läuft, gehört zu den Grundwer-
ten unseres Landes.» Gegen diesen
Satz wird kaum jemand etwas einwen-
den. Ob dieser Satz ein Argument für
die Volksinitiative darstellt, ist aber
eine ganz andere Frage.

CVP-Präsident Gerhard Pfister an der Medienkonferenz des Komitees gegen die Konzernverantwortungsinitiative. P. KLAUNZER / KEYSTONE

Wenn kranke Straftäter sterben wollen
Die Kantone legen Grundsätze für die Sterbehilfe im Gefängnis vor – diese enthalten Einschränkungen

DANIEL GERNY

In den Schweizer Justizvollzugsanstal-
ten leben immer mehr ältere Gefangene.
Einerseits wird die Bevölkerung älter –
womit auch die Anzahl der Menschen,
die im fortgeschrittenenAlter Straftaten
begehen, wächst. So steigt die Zahl der
über 70-Jährigen, die in denVollzug ein-
gewiesen werden, seit einiger Zeit an.
Andererseits zeichnet sich bei gewissen
Delikten seit Jahren ein Trend zu länge-
ren Strafen und einer härteren Verwah-
rungspraxis ab. Damit hat sich die Zahl
der Gefangenen über 70 Jahren allein
zwischen 1984 und 2004 verachtfacht.
Keine andere Altersgruppe verzeichnet
einen ähnlichen Zuwachs.Vergleichbare
neuere Zahlen existieren nicht.

Wenige sterben hinter Gittern

Die Strafvollzugsanstalten erwarten,
dass sich der Zuwachs von altersbeding-
tenTodesfällen hinter Gefängnismauern
in den kommenden Jahren beschleu-
nigt – mit all den Begleiterscheinun-
gen, die auch «draussen» für Diskussio-
nen sorgen. Die Zahl der Personen, die
im Rahmen des Strafvollzuges sterben,
steigt derzeit auf tiefemNiveau an.Zwi-
schen 2003 und 2010 verstarben 45 Ge-
fangene im Vollzug, in den sieben fol-
genden Jahren waren es bereits 68. 2018
hatte die Zahl der Todesfälle wieder
leicht abgenommen.

Auf sterbende Gefangene ist der Jus-
tizvollzug jedoch schlecht vorbereitet.
Für die Frage der Sterbehilfe galt das
bisher ganz besonders. Die Strafvoll-
zugsanstalten und die dafür zuständi-
gen Kantone befassen sich deshalb seit
einiger Zeit mit diesem Thema. In den
Blick rückte die Frage, als sich ein ver-
wahrter Sexualstraftäter vor zwei Jahren
bei Exit anmeldete und seinen Sterbe-
wunsch öffentlich machte. Der Mann
ist krank, gilt aber weiterhin als gefähr-
lich.Mit Sterbehilfe haben die Strafvoll-
zugsbehörden aber keinerlei Erfahrung.
Ausserdemwerden Einwände gegen die
Sterbehilfe im Strafvollzug vorgebracht,
beispielsweise, dass sich ein Straftäter
durch die Selbsttötung seiner Strafe ent-
ziehen könne.

Die Konferenz der kantonalen Justiz-
und Polizeidirektoren (KKJPD) kam
schon vor einem Jahr zu dem Schluss,
dass Sterbehilfe grundsätzlich auch im
Gefängnis inAnspruch genommen wer-
den darf. Denn das Recht auf Selbst-
bestimmung im Tod dürfe nicht von
einem strafrechtlichen Status abhängig
gemacht werden. Sie stützen sich dabei
nicht zuletzt auf ein juristisches Gut-
achten. Die Autorinnen des Berichts,
die Strafrechtsprofessorin Brigitte Tag
und Isabel Baur, gewichten das Selbst-
bestimmungsrecht des Gefangenen
dann höher,wenn dieser an einer schwe-
ren Krankheit mit einem raschen töd-
lichen Verlauf leidet und keine vorzei-

tige Haftentlassung in Betracht kommt.
In solchen Fällen könnten Überlegun-
gen zum Sühnegedanken nicht von aus-
schlaggebender Bedeutung für die Zu-
lässigkeit der Sterbehilfe sein.

Nun müssen die Kantone die Details
regeln. Obwohl sie die Sterbehilfe im
Grundsatz gutheissen, bestehen unter-
schiedliche Haltungen in Bezug auf die

Voraussetzungen für den assistierten
Suizid hinter Gefängnismauern. Auch
zu den Zuständigkeiten, dem Sterbe-
ort und dem Ablauf seien die Positio-
nen verschieden, erklärten die Kantone
letzteWoche.Weil die gesetzlichen Vor-
gaben zur Sterbehilfe weitgehend feh-
len, hat das Schweizerische Kompetenz-
zentrum für Justizvollzug (SKJV) in
Zusammenarbeit mit der KKJPD eine
Orientierungshilfe veröffentlicht.

Daraus geht beispielsweise hervor,
dass das Anstaltspersonal sowie die
Gefängnismediziner nicht zur Suizid-

hilfe angehalten werden dürften. Weil
sie der Fürsorgepflicht unterstünden,
müssten sie die schädigenden Folgen
des Freiheitsentzuges von den Gefan-
genen abwehren, heisst es in den Leit-
linien.Auch zu den Kosten äussert sich
das Papier: Die Zahlungen im Zusam-
menhang mit den Vorbereitungen und
der Durchführung des assistierten Sui-
zids seien keine Vollzugskosten, son-
dern müssten von den betroffenen
Insassen aufgebracht werden.

Laufende Anpassungen

Ausserdem dürfe Sterbehilfe nicht dazu
führen, dass Straftaten nicht aufgeklärt
werden könnten. Die Interessen des
Staates daran müssten beim Entscheid
über die Sterbehilfe also berücksich-
tigt werden: Es brauche in solchen Fäl-
len eine Absprache mit der Leitung des
Strafverfahrens.

Das Leben imAlter wird im Strafvoll-
zug generell zunehmend zumThema. In
den letzten Jahren stand die Einrichtung
von speziellen Abteilungen für Gefan-
gene von über 60 Jahren im Vorder-
grund. So besteht in der Justizvollzugs-
anstalt Pöschwies eine Abteilung für
Gefangene, die aufgrund ihres Alters,
von Suchtproblemen oder ihrer Gesund-
heit intensivere Fürsorge und ausgerich-
tete Betreuung benötigen.Auch die JVA
Lenzburg verfügt über eine Abteilung
für Gefangene über 60 Jahre.

Sterbehilfe darf
nicht dazu führen,
dass Straftaten
nicht aufgeklärt
werden können.

Bundesgericht
heisst stationäre
Therapie gut
(sda) · Ein Mann, der 2002 in Egliswil
(AG) eine Prostituierte getötet hat,
wird weiterhin stationär therapiert. Das
Bundesgericht hat eine Beschwerde der
Aargauer Staatsanwaltschaft gegen die
Massnahme abgewiesen.

Der Mann war 2004 vom Bezirks-
gericht Lenzburg wegen vorsätzlicher
Tötung zu einer Zuchthausstrafe von 13
Jahren verurteilt worden.Zusätzlich ord-
nete es eine ambulante Massnahme an.
ImMai 2016 wandelte das Bezirksgericht
diese in eine stationäreTherapie um.Das
Bundesgericht bestätigte dies imNovem-
ber 2016. Im Mai 2019 hob dasAargauer
Amt für Justizvollzug die Massnahme
auf den Zeitpunkt auf, an dem das Be-
zirksgericht darüber entschieden hat, ob
der Verurteilte verwahrt wird. Das Aar-
gauer Verwaltungsgericht hiess eine Be-
schwerde des Mannes gegen diesen Ent-
scheid jedoch gut.Es ordnete an, dass die
stationäre Therapie fortgesetzt wird und
der Mann begleitete Ausgänge aus dem
Gefängnis erhält.

Die Staatsanwaltschaft erhob vor
Bundesgericht Beschwerde gegen die-
ses Urteil.BeimMann seien keine thera-
peutischen Fortschritte mehr zu erwar-
ten.Das Bundesgericht kommt nun aber
in seinem amMittwoch veröffentlichten
Urteil zum Schluss, der Mann spreche
auf die Massnahme an.

Urteil 6B_353/2020 vom 14. 9. 2020.
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